
 

 
 
 
 

Reglement 
über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte 
 
Die Einwohnergemeinde von Vechigen erlässt, gestützt auf 
- Art. 15 des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1977 über das Messwesen 
- Art. 14 der Verordnung vom 25. Juni 1980 über Aufgaben und Befugnisse 

der Kantone im Messwesen (Eichämter-Verordnung) 
- Art. 1 und 3 Abs. 1 der Kantonalen Verordnung vom 23. Dezember 1981 

über das Mass- und Gewichtswesen 
- Art. 5 lit. 1 der Verordnung vom 1. Oktober 1986 über Gebühren der Volks-

wirtschaftsdirektion des Kantons Bern 
- Art. 25 Abs. 2 lit b des Organisationsreglementes der Gemeinde Vechigen 

vom 15. Oktober 1976; genehmigt durch die Direktion der Gemeinden am 
29. November 1976 

 
folgenden 
 
Gebührentarif zur Benützung öffentlicher Wiegegeräte 
in der Einwohnergemeinde Vechigen 
 
 
Viehwägungen 
 
Art. 1 
- Kleinvieh pro Stück (Schafe, Ziegen, Kälber, 

Schweine) 
 Fr. 3.00 

- Grossvieh pro Stück  Fr. 5.00 
- Jungschweine und mehrere Tiere einer Klein-

viehgattung pro Wägung 
 
bis    15 Stück 

 
Fr. 

 
6.00 

 bis    30 Stück Fr. 8.00 
 über 30 Stück Fr. 10.00 
 

Andere Wägungen 

 
Art. 2           0 —   2'000 kg Fr.   6.00 

 über   2’001 —   3’000 kg Fr.   8.00 

 über   3’001 —   4’000 kg Fr. 10.00 

 über   4’001 —   5’000 kg Fr. 12.00 

 über   5’001 —   7’000 kg Fr 14.00 

 über   7’001 — 10’000 kg Fr 16.00 

 über 10’001 — 15’000 kg Fr. 18.00 

 über 15’001 — 20’000 kg Fr. 20.00 

 über 20’001 kg und Sattelschlepper Fr. 25.00 
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Art. 3 Tarawägungen sind im vorgenannten Gebührentarif inbegriffen. 

 
 

Art. 4 Die Waagscheine sind für alle Wägungen unentgeltlich auszustellen. 
 
 

Art. 5 Dieser Gebührentarif ist bei öffentlichen Wiegegeräten an einer gut 
sichtbaren Stelle anzuschlagen. 
 
 

Art. 6 Ausmerzaktionen fallen nicht unter die Bestimmungen dieses Regle-
mentes. 
 
 

Art. 7 Zukünftige Tarifänderungen fallen in die Kompetenz des Gemeinde-
rates. 
 
 

Art. 8 Mit diesem Reglement über die Benützungsgebühren für die öffentli-
chen Wiegegeräte in der Einwohnergemeinde Vechigen wird der Tarif 
vom 2. Februar 1983 aufgehoben. 
 
 

Art. 9 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 
 

 
 
Beschlossen an der Versammlung der Einwohnergemeinde Vechigen am 18. Oktober 1990. 
 

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE 
Der Präsident Der Sekretär 
sig. W. Gerber sig. J. Reber 

 
 
Bescheinigung 
Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das vorstehende Reglement über 
die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte der Einwohnergemeinde Vechigen vor-
schriftsgemäss 20 Tage vor und die beschlossene Fassung 20 Tage nach der Versammlung 
der Einwohnergemeinde im Büro der Gemeinderatskanzlei Vechigen zur Einsichtnahme durch 
die Stimmberechtigten öffentlich aufgelegt war und innert der gesetzlichen Frist von 30 Tagen 
dagegen keine Einsprachen eingegangen sind. 
 
Vechigen, 3067 Boll, 18. November 1990 Der Gemeindeschreiber 
 sig. J. Reber 
 
 
Genehmigungsvermerke 
Von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern genehmigt. 
 
Bern, 23. November 1990 Der Volkswirtschaftsdirektor 
 sig. P. Siegenthaler 


